
D er Landtag von Sachsen-Anhalt hat das folgende Gesetz beschlossen, das hierm it nach Gegenzeichnung ausgefertigt 
w ird und zu verkünden ist:

GVB1. LSA  Nr. 32/2015, ausgegeben am  29. 12. 2015

Ges et z
zur Änderung des Aufnahmegesetzes und zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes.

Vom 18. Dezember 2015.

Artikel 1 
Aufnahmegesetz

Das Aufnahmegesetz vom  21. Januar 1998 (GVB1. LSA
S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom
2. Februar 2011 (GVB1. LSA S. 58, 59), wird w ie folgt 
geändert:

1. D er Überschrift wird die Abkürzung „(AufnG)“ ange
fügt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach N um m er 2 wird folgende Num m er 2a ein
gefügt:

„2a.. Ausländerinnen und Ausländem, denen nach 
§ 22 des Aufenthaltsgesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom  25, Feb
ruar 2008 (BGBl. I  S. 162), zuletzt geän
dert durch Artikel 3 und 13 des Gesetzes 
vom  20. Oktober 2015 (BGBl. I  S. 1722, 
1727, 1734), eine Aufenthaltserlaubnis er
teilt wurde,“ .

bb) In Num m er 3 w ird die Angabe „vom 30. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1950), geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom  14. M ärz 2005 (BGBl. I  S. 721),“ 
durch die W örter „eine Aufenthaltserlaubnis 
oder“ ersetzt.

cc) In Num m er 8 werden die W örter „M inisteriums 
des Inneren“ durch die W örter „für Ausländer-, 
A syl-und V ertriebenenwesenzuständigenM inis- 
teriums“ ersetzt.

b ) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Personen nach Absatz 1 werden den 
Landkreisen und kreisfreien Städten unter Berück
sichtigung ihrer Einwohnerzahl durch die von dem  
für Ausländer-, Asyl- und Vertriebenen wesen zustän
digen M inisterium  bestimm te Behörde zur Aufnah
m e zugewiesen. D ie Personen nach Absatz 1 Satz 1 
Nrn. 1 bis 4 und die nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 5 bis 8 
werden gesondert berücksichtigt. Für Landkreise und 
kreisfreie Städte, in  denen sich der Sitz einer A uf
nahm eeinrichtung des Landes oder einer A ußen
stelle einer Aufnahmeeinrichtung des Landes im  
Sinne von § 44 Abs. 1 des Asylgesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom  2. September 2008 
(BGBl. I S. 1798), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom  20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S. 1722), befindet, w ird die Aufnahm equote gemäß 
Satz 1 für Personen nach Absatz 1 Satz 1 Nm. 5 bis 8 
ermäßigt. Für jew eils drei Personen, die sich in einer 
Aufnahmeeinrichtung des Landes oder einer A ußen

stelle einer Aufnahmeeinrichtung des Landes auf
halten, verringert sich die Aufnahmeverpflichtung 
der Landkreise und der kreisfreien Städte gemäß 
Satz 1 um eine Person. D ie Zuweisung der aufgrund 
der Eim äßigung nach Satz 4 nicht zugewiesenen 
Personen richtet sich nach Satz 1. D ie kreisange
hörigen Gemeinden haben die Landkreise bei der 
Unterbringung zu unterstützen.“

c) In A bsatz 4 werden die W örter „M inisterium des 
Innern“ durch die W örter „für A usländer-, Asyl- und 
Vertriebenenwesen zuständige M inisterium “ ersetzt.

d) A bsatz 8 erhält folgende Fassung:

„(8) D ie Landkreise und kreisfreien Städte sind für 
die Untersuchung nach § 62 des Asylgesetzes der in 
einer Aufnahmeeinrichtung untergebrachten Perso
nen als Gesundheitsbehörde zuständig. Diese Auf
gabe gehört zum  übertragenen W irkungskreis.“

3. § 2 w ird w ie folgt geändert:

a) D er bisherige Satz 1 wird A bsatz 1 und nach der An
gabe „§ 1 Abs. 1“ wird die Angabe „Satz 1 Nrn. 1 bis' 
4 “ eingefügt.

b) N ach A bsatz 1 werden folgende A bsätze2 und 3 ange
fügt:

„(2) D ie den Landkreisen und kreisfreien Städten 
entstehenden Kosten für die A ufnahm e der ihnen nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nm. 5 bis 8 zugewiesenen Perso
nen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleis
tungsgesetz in der Faissung der Bekanntm achung vom 
5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom  20. Oktober 2015 
(BGBl. IS . 1722,1725), erhalten, w erden vierteljähr
lich als Abschlagszahlung im  Wege einer Pauschale 
jeP erson  erstattet. D ie Kosten für die Aufnahme, ohne 
Berücksichtigung der Personalkosten der Verwal
tung, werden auf der Grundlage einheitlicher Krite
rien nach Anhörung der kom m unalen Spitzenver
bände durch das für Ausländer-, Asyl- und 
Vertriebenenwesen zuständige M inisterium  ermittelt. 
D ie Pauschale ist jährlich bis zum 31. M arz zu über
prüfen und neu festzusetzen. G esondert erstattet 
werden für Personen nach Satz 1 die nachgewie
senen notwendigen Kosten fü r Leistungen bei 
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt sowie Hilfe zur 
Pflege, sow eit sie einen Betrag von 10 000 Euro je  
Person und Kalenderjahr übersteigen.

(3) Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
sich eine Aufnahmeeinrichtung des Landes befindet, 
erstattet das Land für in  der Aufnahmeeinrichtung 
untergebrachte Personen gesondert die zur Deckung 
persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens ge- 
wälrrten Leistungen nach § 3 Abs. 1 Satz 5 des
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Asylbewerberleistungsgesetzes, die A ufwandsent
schädigungen für Arbeitsgelegenheiten nach § 5 
Abs. 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes und sons
tige Leistungen nach § 6 des Asylbewerberleistungs
gesetzes, die Kosten für Krankenhilfe und Beklei
dungshilfe sowie die Behandlungskosten aufgrund 
der Untersuchung nach § 62 des Asylgesetzes.“

c) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Absatz 4 
.Satz 1 und 2 und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach den W örtern „personalbezo
genen Sachkosten für die“ das W ort „geson
derte“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 2 “ durch die 
Angabe „Satz 1“ ersetzt.

d) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 .an
gefügt:

„(5) Die Landkreise und kreisfreien Städte ertei
len der von dem für Ausländer-, Asyl- und Vertrie- 
benenwesen zuständigen M inisterium bestimmten 
Behörde die für den Vollzug dieses Gesetzes not
wendigen Auskünfte. Für die Abrechnung nach den 
Absätzen 2 und 3 übermitteln die Landkreise und 
kreisfreien Städte Namen, Vornamen, Geburtsdatum, 
Dauer der Leistungsgewährung und Um fang der 
ärztlichen Behandlung an die für die Auszahlung der 
Pauschale nach A bsatz 2 Satz 1 und die Übernahme 
der Kosten nach Absatz 2 Satz 4 und Absatz.3 zustän
digen Behörde. Das Grundrecht auf Schutz personen
bezogener Daten nachA rtikel2A bs. 1 in  Verbindung 
mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes und Artikel 6 
Abs. 1 der Verfassung des Lahdes Sachsen-Anhalt 
wird insoweit eingeschränkt.

(6) Ergibt sich zwischen der nach Absatz 2 
Satz 3 zum 31. M ärz 2016 festgesetzten Pauschale 
und dem  in § 17 Abs. 1 des N achtragshaushaltsge
setzes 2015/2016 festgelegten Erstattungsbetrag für 
das Jahr 2015 eine Differenz, so ist diese mit der 
Zahlung der zweiten Abschlagszahlung nach A b
satz 2 Satz 1 im  Jahr 2016 auszugleichen. D ie Rege
lung des Satzes 1 gilt auch in den Folgejahren.“

4. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3
Verordnungsermächtigungen

Das für Ausländer-, Asyl- und Vertriebenenwesen
zuständige M inisterium w ird ermächtigt, durch Verord
nung

1. die Einzelheiten des Verfahrens der Zuweisung zur 
Aufnahme gemäß § 1 Abs. 3, insbesondere zur Sicher
stellung der Aufnahm e erforderliche Ausnahm en von

• § 1 Abs. 3 Satz 4 sowie den Zeitpunkt der Bestim 
mung der Aufnahmequote festzulegen,

2. einheitliche Kriterien für die Erm ittlung der Kosten 
für die Aufnahme nach § 2 Abs. 2 Satz 2 festzulegen 
und die Höhe der Pauschale nach § 2 Abs. 2 Satz 1 
und 3 entsprechend der Entwicklung der Kosten fest
zusetzen,

3. die notwendigen Personalkosten und personalbezo
genen Sachkosten für die gesonderte Beratung und 
Betreuung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 unter Berücksich

tigung der Aufnahmequoten der L andkreise. und 
kreisfreien Städte nach § 1 Abs. 3 Satz 1 zu regeln,

4. Grundsätze und M indeststandards für die Unterbrin
gung und soziale Betreuung von Ausländerinnen und 
Ausländern im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 
bis 8 zu regeln,

5. zu bestimmen, w elcher Landkreis oder welche 
kreisfreie Stadt für die Untersuchung nach § 62 des 
Asylgesetzes der in  einer Aufnahmeeinrichtung 
untergebrachten Personen örtlich zuständig ist.“

5. § 4 erhält folgende Fassung:

>.§ 4
Berichterstattung

Das für Ausländer-, Asyl- und Vertriebenenwesen 
zuständige M inisterium evaluiert die W irkungen des 
Gesetzes hinsichtlich des § 3 Nm. 2 bis 5 und erstattet 
dem Landtag von Sachsen-Anhalt bis zum 30. Juni 2017 
einen schriftlichen Bericht.“

Artikel 2 
Finanzausgleichsgesetz

Das Finanzausgleichsgesetz vom  18. D ezem ber 2012 
(GVB1. LSA S. 641), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezem ber 2014 (GVB1. LSA S. 530), wird wie folgt 
geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 4a 
folgende Angabe eingefügt:

„§ 4b Besondere Zuweisungen zur Stärkung der kom 
m unalen Finanzkraft“ .

2. In § 2 Abs. 1 wird die Zahl „1 491 743 468“ durch die 
Zahl „1 516 743 468“ ersetzt.

3. § 3 Nr. 1 Buchst, b erhält folgende Fassung:

,,b) besonderer Zuw eisungen gemäß den §§ 4a, 4b und 
5,“ .

4. Nach § 4 a !wird folgender § 4b eingefügt:

■„§ 4b
Besondere Zuweisungen zur Stärkung 

der kom m unalen Finanzkraft

(1) Gemeinden und Landkreise erhalten für die Wahr
nehmung ihrer Aufgaben für die Haushaltsjahre 2015 
und 2016 jeweils eine einmalige Sonderzuweisung in
Höhe von 25 M illionen Euro.

!

(2) D ie Verteilung fü r 2015 und 2016 bem isst sich 
proportional nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen 
des Jahres 2015 gem äß § 12 Abs. 2 in  Verbindung mit 
Abs. 1. D ie Auszahlung erfolgt für das Jahr 2015 und 
für das Jahr 2016 zum 15. Januar 2016.“

Artikel 3 
Finanzausgleichsgesetz

Das Finanzausgleichsgesetz vom 18. Dezember 2012
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(GVB1. LSA  S. 641), zuletzt geändert durch Artikel 2 
dieses Gesetzes, w ird wie folgt geändert:

1. D ie Inhaltsübersicht wird w ie folgt geändert:

a) Die A ngabe zu § 4a erhält folgende Fassung:

„§ 4 a  Besondere Zuweisungen zur Stärkung der 
kommunalen Finanzkraft“.

b) Die A ngabe ,,§ 4b Besondere Zuweisungen zur 
Stärkung der kommunalen Finanzkraft“ wird ge
strichen.

c) D ie A ngabe zu § 22 erhält folgende Fassung:

„§ 22 (aufgehoben)“.

2. In § 1 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und 3 wird jeweils das 
• W ort „Verwaltungsgemeinschaften,“ gestrichen.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In A bsatz 1 wird die Angabe „1 469 916 734 Euro“ 
durch die Angabe „1 445 601 945 Euro“ ersetzt.

b) A bsatz 2 wird aufgehoben.

c) In A bsatz 3 Satz 1 wird das W ort „Verwaltungsge
m einschaften,“ gestrichen.

4. '§ 3 Nr. 1 Buchst, b erhält folgende Fassung:

,,b) besonderer Zuweisungen gemäß den §§ 4ä und 5,“ .

5. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Im  Satzteil vor der Tabelle w ird das W ort „Verwal
tungsgemeinschaften,“ gestrichen.

b) Die Tabelle erhält folgende Fassung:

2015 2016 .

1. kreisfreie 
Städte

102 030 685 Euro 93 608 537 Euro

2. Land
kreise

151 207 319 Euro 134 629 467 Euro

3. Gemein
den und 
Verbands
gemeinden

99 789 047 Euro 99 789 047 Euro

6. § 4a wird aufgehoben.

7. § 4b w ird § 4a.

8. § 7 Abs. 1 w ird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „64 997 592 Euro“ durch 
die A ngabe „64 326 753 Euro“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „30 281 485 Euro“ durch 
die A ngabe „29 969 125 Euro“ ersetzt.

9. § 8 Abs. 1 w ird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 w ird die Angabe „15 362 863 Euro“ durch 
die A ngabe „15 160 727 Euro“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „9 598 428 Euro“ durch 
die A ngabe „9 473 206 E uro“ ersetzt.

10. § 9 Abs. 1 w ird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 w ird die Angabe „52 053 881 Euro“ durch 
die A ngabe „51 503 988 Euro“ ersetzt.

b) In Satz 2 w ird die Angabe „26 369 584 E uro“ durch 
die A ngabe „26 089 762 Euro“ ersetzt.

11. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „19 946 986 Euro“ durch 
die A ngabe „19 734 594 Euro“ ersetzt.

b) In Satz 2 w ird die Angabe „2 274 880 Euro“ durch 
die A ngabe „2 250 623 Euro“ ersetzt.

12. § 12 wird w ie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) D ie Angabe „208 635 181 Euro“ wird durch die 
A ngabe „209 507 086 Euro“ ersetzt.

bb) D ie Angabe „162975 194 Euro“ w ird durch die 
A ngabe „162 258 032 Euro“ ersetzt.

cc) D ie Angabe „301 638 902 Euro“ wird durch die 
A ngabe „302 546 291 Euro“ ersetzt.

b) In A bsatz 5 werden nach dem W ort „Raten“ die 
W örter „zum  15. Januar und“ eingefügt.

13. In § 13 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 werden die W örter „Ver
waltungsgem einschaften und“ gestrichen.

14. § 22 wird aufgehoben.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Janu
ar 2016 in Kraft. Artikel 2 tritt am Tag nach der Verkün
dung in Kraft.

M a g d e b u r g ,  den 18. Dezem ber 2015.

Der Präsident des Landtages Der Ministerpräsident Der Minister der Finanzen .
von Sachsen-Anhalt des Landes Sachsen-Anhalt des Landes Sachsen-Anhalt
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S te in e c k e  , Dr. H a s e lo f f B u l l e r j a h n


